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Zur Fortzahlung der Sonderzuschläge für das Jahr 2022 merken wir, die Ver-

einte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), an: 
 

a. Unter Berücksichtigung des hohen Durchschnittsalters im Bereich des 

allgemeinen Vollzugs- und Werkdienstes und aufgrund eines erhöhten 
Personalbedarf im Justizvollzug wird man in den kommenden Jahren 

zwangsläufig vermehrt qualifiziertes Nachwuchspersonal benötigen. 
 

b. Die potenziellen Bewerber*innen sollen in aller Regel schon über aus-

reichende Berufs- und Lebenserfahrung verfügen. In keiner anderen 
Laufbahn des öffentlichen Dienstes in NRW kommen daher so über-

proportional viele Quereinsteiger*innen im fortgeschrittenen Lebensal-
ter in den Landesdienst wie im allgemeinen Vollzugsdienst. 
 

c. Aufgrund des überproportional hohen Lebensalters haben diese Be-
werber*innen zwangsläufig andere individuelle Lebenssituationen als 
in anderen Laufbahnen des öffentlichen Dienstes. In der Regel sind sie 
bereits verheiratet und haben Kinder. 
 

d. In Bezug auf die besonderen Aufgabenstellungen beispielsweise im Ju-
gendvollzug ist im Bereich des Justizvollzuges bereits in der Vergan-

genheit Bedarf für die Zahlung eines Anwärtersonderzuschlags gese-
hen worden. Dies hat sich in der Zwischenzeit nach unserer Auffas-
sung nicht verändert. Vielmehr sind aufgrund gesetzlich veränderter 
Rahmenbedingungen sogar neue Bedarfe hinzugekommen, die Anfor-
derungen sind weiter gestiegen. 
 

e. Aus unserer Erfahrung bestehen weiterhin landesweit zwischen 80 

und 90 Prozent der Bewerber*innen das Bewerbungsverfahren in den 
Justizvollzugsanstalten nicht. Um den Kreis der einstellungsfähigen Be-
werber*innen, gerade im Hinblick auf die demografischen bzw. voll-

zugs- und sicherheitspolitischen Entwicklungen, spürbar zu erhöhen, 
sind aus unserer Sicht vielmehr weitere Anreize angebracht. 
 

f. Nach unserer Auffassung muss die Zahlung der Sonderzuschläge für 
diejenigen Anwärter*innen, die sich derzeit noch in der Ausbildung 

befinden, bis zum Ende ihrer Ausbildung weiterhin sichergestellt wer-
den. Hierbei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Betroffenen 

in der Regel schon im fortgeschrittenen Lebensalter sind und zum Teil 
bereits Familien mit diesem Einkommen ernähren müssen. Der Wegfall 
der Sonderzuschläge mitten in der Ausbildung hätte damit nicht nur 

direkte finanzielle Folgen für die oder den Einzelne*n. Er würde sich 
gleichzeitig negativ auf die Planungssicherheit der familiären Lebenssi-
tuation der betroffenen Anwärter*innen auswirken. 
 
 

 



 

  
 

g. Darüber hinaus regen wir an, die Gewährung der Anwärter*innen-

Sonderzuschläge auch auf die Anwärter*innen des mittleren Verwal-
tungsdienstes auszuweiten. Auch in diesem Bereich stellen wir fest, 

dass es zunehmend schwierig ist, geeignete Nachwuchskräfte zu ge-

winnen. 
 

Daher plädieren wir einerseits für die dauerhafte Gewährung der Anwär-
ter*innen-Sonderzuschläge im allgemeinen Vollzugs- und Werksdienst und 

die Ausweitung auf den mittleren Verwaltungsdienst und regen zudem er-

neut an, diese analog der Anwärter*innensonderzuschläge für Berufsfeuer-
wehren in NRW auf 90 Prozent zu erhöhen. Aus gewerkschaftlicher Sicht 

hatte diese Entwicklung sehr positive Auswirkungen auf die quantitative wie 
auch qualitative Bewerbersituation.  
 


